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Herrn 
Präsidenten des Nationalrates 
Mag. Wolfgang SOBOTKA 29. August 2018 
Parlament 
1017 Wien GZ. BMEIA-AT.90.13.03/0066-IV.5/2018 
 
 
 
Die Abgeordneten zum Nationalrat Mag. (FH) Maximilian Unterrainer, Kolleginnen und 
Kollegen haben am 29. Juni 2018 unter der Zl. 1171/J-NR/2018 an mich eine schriftliche 
parlamentarische Anfrage betreffend „AsylwerberInnen, die eine Lehre im Freizeit- und 
Tourismusbereich absolvieren“ gerichtet. 
 
Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 
 
 
Zu den Fragen 1 bis 14: 
 
Die gegenständlichen Fragen fallen nicht in die Vollziehung des Bundesministeriums für Europa, 
Integration und Äußeres (BMEIA). 
 
Ich verweise auf die Beantwortung der parlamentarischen Anfrage Zl. 1409/J-NR/2018 vom 10. 
Juli 2018 durch die Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz 
sowie die Beantwortung der parlamentarischen Anfrage Zl. 1404/J-NR/2018 vom 9. Juli 2018 
durch den Bundesminister für Inneres.  
 

Dr. Karin Kneissl 
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